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Toben, Tiere und Traktoren 
auf dem Kinderbauernhof
Zehn Betriebe in Hessen haben sich bislang spezialisiert

Für Kinder und ihre Angehörigen, seien es Eltern oder Großeltern, 
ist der Urlaub auf einem Kinderbauernhof Abenteuer und Erlebnis 
pur. Sie können Toben, Tiere erleben und sich erholen. Sie können 
mit dem Bauern Traktor fahren, beim Melken der Kühe zuschauen, 
Schafe und Schweine im Stall füttern, Häschen streicheln oder beim 
Kochen und Backen helfen. Einen derart abwechslungsreichen Bau-
ernhofurlaub versprechen zumindest die Anbieter. In Hessen gibt es 
zehn Kinderbauernhöfe. Wie es zu der Spezialisierung kam und wel-
che Voraussetzungen diese über ganz Hessen verstreut liegenden 
Betriebe erfüllen müssen, um „Kinderbauernhof“ zu sein, darüber 
informiert nachfolgender Beitrag.

„Im immer stärker werdenden 
Wettbewerb und bei wachsen-
den Erwartungen der Gäste an 
ein Urlaubsangebot zeigt sich, 
dass ein zielgruppenorientiertes 
Angebot, eine Spezialisierung 
effektiver am Markt zu platzie-
ren ist“, stellt Marie-Luise 
Brandau vom Landesbetrieb 
Landwirtschaft Hessen (LLH) 
fest. Sie berät zusammen mit 
zwei Kolleginnen im Fachgebiet 
„Landtourismus, Erwerbskom-
binationen“ Anbieter von Ur-
laub auf dem (Kinder-)Bauern-
hof – siehe Infokasten, S. II. Die 
Beraterinnen sind sich sicher, 
dass durch eine Spezialisierung 
auch das Profil des Anbieterbe-
triebes geschärft wird und dem 
potenziellen Gast deutliche 
Gründe geliefert werden, sich 
genau für dieses spezielle 
Urlaubs angebot zu entscheiden. 

Bereits im Jahr 2003 ergriff der 
Bauernhof und Landurlaub in 
Hessen (BALUH) die Initiative 
zur Entwicklung des Angebotes 
„Kinderbauernhöfe in Hessen“. 
Hierzu wurden zunächst einheit-
liche Standards definiert und in 
Prüfbögen zusammengefasst, die 
die Anbieter zu erfüllen hatten. 
„Nach Ablauf von drei Jahren 
prüfen und protokollieren wir, 
ob diese Sicherheits- und Quali-
tätskriterien weiterhin eingehal-
ten werden“, erklärt Bran dau das 

Prinzip. Ausgewählte Kriterien 
sind auf der folgenden Seite auf-
gelistet. 

Weitere Voraussetzungen, um 
mit dem Logo „Hessischer Kin-
derbauernhof“ werben zu kön-
nen, sind das Vorhandensein 
eines aktiven landwirtschaftli-
chen Betriebes im Sinne des 
Gesetzes über die Alterssiche-
rung der Landwirte, die 
BALUH-Mitgliedschaft sowie 
die Anerkennung als „kindersi-
cherer Bauernhof“ (siehe Inter-
view auf Seite III).

Die mittlerweile zehn Hessi-
schen Kinderbauernhöfe (weite-
re sind willkommen!) sind in 
einer Arbeitsgruppe zusammen-
geführt, die sich zwei Mal im 
Jahr für Weiterentwicklungen 
trifft. Marie-Luise Brandau, die 
die Arbeitsgruppe betreut, sagt 
über die Treffen: „Neben dem 
wichtigen fachlichen Aspekt die-
nen diese regelmäßigen Zusam-
menkünfte auch dem persönli-
chen Gespräch und Erfahrungs-
austausch. Davon profitieren die 
Teilnehmer sehr.“

Mehr Nachfrage  
durch Spezialisierung

Aus Sicht der Beraterinnen 
liegt das Hauptmotiv der Betrie-
be, sich den Kinderbauernhöfen 
anzuschließen, in ihrem wirt-

Ferienkinder finden auf einem Kinderbauernhof schnell zusammen. 
 Foto: imago/Westend61



I I  LW 24/2015

Hof & famIl Ie

schaftlichen Erfolg. „Überein-
stimmend bestätigen die Betrie-

gesamten Familie, dass nun im-
mer Gäste auf dem Hof sein wer-
den, ist die Authentizität des 
Urlaubshofes gewährleistet und 
kann als Einkommensstandbein 
funktionieren“, so Marie-Luise 
Brandau.

Im Vergleich zu Angeboten 
wie ̀ Lernen auf dem Bauernhof´ 
oder ̀ Bauernhof als Klassenzim-
mer´, die den Ansatz der pädago-
gisch aufbereiteten Wissensver-
mittlung und Information haben, 
vermitteln Kinderbauernhöfe 
ebenfalls das Thema Landwirt-
schaft, „aber eher im Sinne eines 
Urlaubserlebnisses“, grenzt 
Brandau die Angebote voneinan-
der ab.

Aktion „Kinder sicher und 
gesund auf dem Bauernhof“

Für die Voraussetzung, ein 
möglichst „kindersicherer“ Bau-
ernhof zu sein, muss sich jeder 
Kinderbauernhof einer Prüfung 
durch die landwirtschaftliche 
Berufsgenossenschaft unterzie-
hen. Dafür gibt es einen Kriteri-
enkatalog, der vor Ort abgear-
beitet wird. Nach erfolgreicher 
Prüfung erhält der Betrieb die 
Plakette „Kinder sicher und ge-
sund – ausgezeichneter Bauern-
hof“ (siehe Infokasten „Nachge-
fragt“).

Ein Plus, Anbieter im Land-
tourismus mit eigenem Hof zu 
sein, sind neben den Tieren und 
dem landwirtschaftlichem Am-
biente die eigenen landwirt-
schaftlich erzeugten Produkte. 
„Die Höfe können ihren Gästen 
damit tolle Verpflegungsange-
bote machen. Glücklicherweise 

ist für die Bewirtung von Haus-
gästen keine gaststättenrechtli-
che Erlaubnis erforderlich“, 
merkt Brandau an. Überfprü-
fungen durch die örtlichen Ve-
terinärämter bezüglich der Ein-
haltung der lebensmittelrecht-
lichen Bestimmungen würden 
jedoch erfolgen. Marie-Luise 
Brandaus Tipp: „Nehmen Sie 
im Vorfeld Kontakt mit dem 
Veterinäramt auf!“

Wer Feriengäste beherbergt, 
sei es bei Urlaub auf dem Bau-
ern- oder Winzerhof oder auf 
einem Kinder- oder Reiterhof 
sollte vorab auch unbedingt sei-
ne Versicherungen prüfen. „Der 
eigene Versicherer und auch die 
zuständigen Geschäftsstellen 
beim Bauern- und Winzerver-
band helfen sicherlich weiter, 
damit die Betriebe für alle Even-
tualitäten versicherungstech-
nisch abgesichert sind!“, rät 
Brandau.

Gemeinsame  
Marketingstrategien

„Gemeinsam sind wir stark!“ 
– dieses Motto kann sich jeder 
Betrieb, der mit anderen koope-
riert, beispielsweise in puncto 
Marketing zunutze machen. Die 
Kinderbauernhöfe bieten ihre 
Ferienangebote im BALUH-
Landsichtenportal in einer eige-
nen Rubrik an – siehe www.land 
sichten.de/hessen > Urlaubsthe-
men > Kinderbauernhöfe. Au-
ßerdem gibt es eine eigene Web-
site: www.kinderbauernhof- 
hessen.de sowie eine Image-
karte. Auf dieser großen farben-
frohen Karte sind alle teilneh-

AuSGewählte KriterieN

Mit Hilfe von zwei Prüfbogen (ein allgemeiner Prüfbogen und 
ein Prüfbogen für den Innenbereich der Ferienwohnung und/
oder des Ferienhauses) werden zum Beispiel folgende Kriteri-
en ermittelt:
Allgemeiner Prüfbogen:
•	Haltung von mindestens zwei Nutz-/Großtierarten, wovon 

eine Tierart den Betrieb prägen muss
•	Haltung von mindestens zwei Kleintierarten
•	Der erste Eindruck des Betriebs sollte gepflegt und zeitgemäß 

sein
•	Kinderspielplatz mit mindestens drei Spielgeräten
•	Vorhandensein von einer – je nach Wohneinheiten – vorgege-

benen Zahl an fahrtüchtigen Kinderfahrzeugen für alle Al-
tersstufen (vom Bollerwagen bis zum Fahrrad mit Helm)

•	Durch die Berufsgenossenschaft geprüfte Spielgeräte
Prüfbogen für den Innenbereich:
•	Rauchverbot in den Räumlichkeiten mit entsprechender Be-

schilderung
•	Raumausstattung sollte beispielsweise pflegeleichte Wände 

und Böden sowie Fliegengitter und Mückenschutz an min-
destens einem Fenster in jedem Zimmer haben

•	Die Hausordnung für Haus und Hof sollte familienfreundlich 
formuliert sein

•	 Im Hinblick auf die Baby- und Kleinkindausstattung wird 
beispielsweise geprüft, ob Hochstuhl, Kindergeschirr und 
-besteck sowie Waschmaschine vorhanden sind, ob es einen 
kindgerechten Wickelplatz, eine Garderobe und Handtuch-
halter in Kinderhöhe gibt und ob sich die Gäste beispielswei-
se ein Babyphon und einen Flaschenwärmer ausleihen können.

be, dass durch die 
Spezialisierung 
zum Kinderbau-
ernhof die Nach-
frage gestiegen 
ist“, so Brandau. 
„Hinzu kommt, 
dass diese Aus-
richtung auch der 
Profilierung des 
Betriebes dient 
und Weiterent-
wicklungen mit 
den entsprechen-
den Angeboten 
und Investitionen 
klarer werden.“ 

Nicht nur die 
betrieblichen Vo-
raussetzungen für 
dieses Einkom-
mensstandbein im 
Landtourismus 
muss gegeben 
sein, sondern auch 
die sozialen Kom-
petenzen müssen 
stimmen. „Nur 
mit Leidenschaft 
an der Sache, der 

Überzeugung vom eigenen Pro-
dukt und dem Einverständnis der 

Ansprechpartner
Beratungsteam Landtourismus beim LLH:
•	Sigrun Krauch, 63607 Wächtersbach,  06053-7069077,  

sigrun.krauch@llh.hessen.de
•	Heidrun Baier-Linke, 36304 Alsfeld,  06631-786142,   

heidrun.baier-linke@llh.hessen.de
•	Marie-Luise Brandau, 34117 Kassel,  0561-7299309  

marie-luise.brandau@llh.hessen.de

Beratungsteam Einkommensalternativen bei der Landwirt-
schaftskammer Rheinland Pfalz:
E-Mail: EA@lwk-rlp.de
•	Dr. Elisabeth Seemer, Bad Kreuznach,  0671-793-1162
•	Hildegard Runkel, Bad Kreuznach,  0671-793-1163
•	Maren Lehné, Bad Kreuznach,  0671-793-1153
•	Maria Goetzke, Kaiserslautern,  0631-84099-421.

Bis zum Alter von mindestens sechs Jahren sollten 
Kinder im Schlepper in einem Kindersitz mitge-
nommen und angeschnallt werden. Foto: SVLFG
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KiNder Sicher uNd GeSuNd – AuSGezeichNeter BAuerNhof

Nachgefragt bei Markus Knapp von der SVLFG, Bereich Prävention

menden Betriebe mit ihren Kon-
taktdaten und einer Standort-
markierung auf einer Landkarte 
aufgelistet. Die Imagekarte wird 
sowohl im eigenen Betrieb aus-
gelegt als auch auf Messen, Aus-
stellungen und bei Kooperati-

onspart-
nern ver-
teilt. 
„Wichtig 
ist den Be-
trieben 
auch, mit 
dem eige-
nen Logo 
`Kinder-
bauernhof 

in Hessen´ werben zu können. 
Das hat einen guten Wiederer-
kennungseffekt“, meint die Be-
raterin.

worin liegt  
die Beratertätigkeit?

Die fachliche Betreuung der 
Arbeitsgruppe sowie eine Ein-
zelbetriebliche Grundberatung 
sind kostenfrei, informiert das 
LLH-Beraterteam. Kosten-
pflichtig sind beispielsweise be-

triebswirtschaftliche Analysen 
und Wirtschaftlichkeitsberech-
nungen (70 Euro zuzüglich 
Mehrwertsteuer) oder ein Inter-
netcheck (ebenfalls 70 Euro zu-
züglich Mehrwertsteuer). „Wir 
unterstützen auch bei der Frei-
schaltung des Internetauftritts 
auf das Landsichtenportal. Da-
für fallen 100 Euro zuzüglich 
Mehrwertsteuer an“, erklärt 
Brandau. Fortbildungsangebote 
in Form von Seminaren, Vorträ-
gen und Exkursionen seien zum 
Teil kostenpflichtig.

effekt für die  
moderne landwirtschaft

Kinderbauernhof zu sein, be-
deutet nicht nur, sich ein Ein-
kommensstandbein aufgebaut zu 
haben, sondern dieser Wirt-
schaftszweig belebt auch das 
wirtschaftliche Umfeld des länd-
lichen Raums. Vor- und nachge-
lagerte Wirtschaftsbe reiche kön-
nen schließlich von den Angebo-
ten profitieren. Außerdem die-
nen die Gespräche mit den 
Gästen und die gemeinsame 
Hofarbeit der Imagepflege für 

den Berufsstand. Denn wer Gäs-
ten die Möglichkeit gibt, die Ar-
beit auf einem Bauernhof mitzu-
erleben und ihnen zeigt, wie 
Lebensmittel erzeugt werden, 
leistet zusätzlich einen wertvol-
len Beitrag für die Öffentlich-

keitsarbeit der modernen Land-
wirtschaft. – Was einzelne Kin-
derbauernhöfe ihren Gästen 
bieten, was sie dafür tun müssen 
und was die Gäste zurückmel-
den, das erfahren Sie auf den 
folgenden Seiten! SL

Kinder lieben es, die Tiere auf dem Hof zu erleben.   Foto: imago/Westend61

LW: Wie läuft die Prüfung 
zum ausgezeichneten Bau-
ernhof ab?
Markus Knapp: Nachdem 
der Unternehmer sein Inte-
resse an der Auszeichnung 
bekundet hat, besichtigt ein 
Präventionsmitarbeiter den 
Betrieb und die Unterkünfte 
für die Gäste. Dabei werden 
neben den Anforderungen für 
die Arbeitssicherheit auch 
wichtige Punkte zur Kinder-
sicherheit anhand einer spezi-
ellen Checkliste überprüft. 
Zusätzlich wird der Unter-
nehmer intensiv zu besonde-
ren Risiken für Kinder beraten 
und erhält entsprechendes 
Informationsmaterial. Wenn 
alle angesprochenen Punkte 
durch den Unternehmer um-
gesetzt sind, erfolgt eine 
Nachbesichtigung und der 
Betrieb erhält die Plakette 
„Kinder sicher und gesund – 
ausgezeichneter Bauernhof“ 

zusammen mit einem Zertifikat 
der SVLFG. 

LW: Fallen hierbei Kosten an?
Knapp: Die Prüfung und Bera-
tung durch die Präventionsmit-
arbeiter ist kostenlos. Es können 
jedoch Kosten für die Anschaf-
fung und Umsetzung besonderer 
Sicherheitseinrichtungen, zum 
Beispiel Schutzgitter an Trep-
pen, entstehen.

LW: Wo muss aus Erfahrung 
oft nachgebessert werden?
Knapp: Die erforderlichen Maß-
nahmen sind auf den einzelnen 
Betrieben sehr unterschiedlich. 
Leben auf dem Hof Kinder, sind 
oft viele Sicherheitsvorkehrungen 
schon umgesetzt. Den Präventi-
onsmitarbeitern fallen jedoch 
auch Gefahrenstellen auf, die den 
Betriebsleitern nicht bewusst 
sind, beispielsweise ungesicherte 
Klettermöglichkeiten in Scheu-
nen oder lose Gerätschaften.

LW: Welche Tipps können Sie 
den Betriebsleitern für einen 
kindersicheren Hof geben?
Knapp: Mit der Auszeichnung 
wird bestätigt, dass erforderliche 
Sicherheitsvorkehrungen zum 
Zeitpunkt der Prüfung getroffen 
wurden. 

Jedem sollte trotzdem be-
wusst sein, dass es einen absolut 

kindersicheren Bauernhof 
nicht gibt. Wichtig ist, dieses 
auch den Gästen zu vermit-
teln. Es ist sehr sinnvoll, den 
Gästen bei der Ankunft die 
wichtigsten Verhaltensregeln, 
beispielsweise anhand einer 
Haus- und Hofordnung, zu 
erläutern. Den Gästen muss 
bewusst sein, dass die Auf-
sichtspflicht für ihre Kinder 
auch auf dem Ferienhof gilt. 
Bestimmte Bereiche des 
Wirtschaftsbetriebes, wie 
Tierställe, Maschinen- und 
Lagerhallen sowie der Heu-
boden, sollten nicht alleine 
betreten werden. Man darf 
nicht vergessen, dass Kinder, 
die nicht mit der Landwirt-
schaft groß werden, bestimm-
te Gefahren durch Tiere oder 
Maschinen nicht kennen, ge-
schweige denn einschätzen 
können.

 Die Fragen stellte 
 Stephanie Lehmkühler

Markus Knapp. Foto: privat


